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                Stand August 2025 

 

 

Leitfaden für Kraftfahrzeugmärsche der 

Katastrophenschutz-Einheiten 

 

 
1. Präambel 

 

Marsch geschlossener Verbände/Marschverband 

Mit dem Begriff Marsch bezeichnet man grundsätzlich jede Fahrt mit Einsatzfahrzeugen, 

ausgenommen die Alarmfahrt. 

Der Marsch einzelner Fahrzeuge erfolgt dabei nach den allgemeinen Verkehrsregeln. 

Mehrere Fahrzeuge hingegen können als geschlossener Verband im verkehrsrechtlichen 

Sinne fahren. 

Neben dem gebräuchlichen Begriff des geschlossenen Verbands wird hierfür auch der Begriff 

Marschverband verwendet. 

Fahrzeuge im geschlossenen Verband sind Zusammenschlüsse von mindestens drei 

Fahrzeugen mit gleichem Erscheinungsbild, gleichem Fahrverhalten und einem Ziel. 

Der Kraftfahrzeugmarsch dient dem Verlegen von Einsatzkräften und –mitteln. 

Der Marschverband soll das Ziel sicher, vollständig, rechtzeitig und in einem einsatzfähigen 

Zustand erreichen. 

Geschlossene Verbände sind genehmigungspflichtig, da die Straße mehr als verkehrsüblich 

in Anspruch genommen wird. Es müssen zwei Fälle unterschieden werden: 

 

a) vorgeplante geschlossene Verbände 

Vorgeplante geschlossene Verbände sind Zusammenschlüsse einer größeren Anzahl von 

Fahrzeugen, die gemeinsam von einem festgelegten Ausgangsort (Ablaufpunkt) zu 

einem Zielort (Auslaufpunkt) fahren. 

Die Fahrten sind nicht zeitkritisch, beispielsweise bei der vorgeplanten überörtlichen 

Hilfe zu einer Großveranstaltung oder einer Fahrt zu einer Übung. 

Diese Fahrten sind genehmigungspflichtig (§ 29 Abs. 1 StVO).  

§ 35 Abs. 1 StVO enthält den Passus soweit dringend geboten. Ohne dringliches Gebot 

zur Abweichung bleibt der Regelfall der Genehmigungspflicht. Auch bei weniger als 30 

Fahrzeugen. Nach Landesrecht NRW sind die Straßenverkehrsbehörden, in deren Bezirk 

der Marsch beginnt, für die Erteilung der Erlaubnis zuständig. 

Die zuständige Straßenverkehrsbehörde beteiligt die Straßenbaubehörde und die Polizei. 

Dies gilt auch, wenn der Marschweg über den Bezirk der Straßenverkehrsbehörde 

hinausgeht. 
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Die zuständige Behörde beteiligt die anderen zuständigen Verwaltungsbehörden. 

 

b) geschlossene Verbände unter Einsatzbedingungen zu einem konkreten Schadensereignis 

Werden eine größere Anzahl an Fahrzeugen einsatzmäßig verlegt und die rechtmäßige 

Nutzung der Sonderrechte nach § 35 Abs. 1 oder Abs. 5a StVO ist gegeben, so gilt die 

StVO für diese Fahrzeuge nicht mehr. Lediglich § 35 Abs. 8 StVO, d. h. die gebührende 

Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, muss beachtet werden. Damit 

wird die Pflicht zur Genehmigung nach § 29 Abs. 2 StVO aufgehoben. 

Sollen mehr als 30 Fahrzeuge im Verband unter Sonderrechten fahren, so besteht nach § 

35 Abs. 2 StVO hier wiederum eine Genehmigungspflicht. 

Die Genehmigungspflicht wird durch § 35 Abs. 4 StVO wieder aufgehoben, wenn die 

Fahrt anlässlich eines Unglücksfalls, einer Katastrophe, einer Störung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung, in den Fällen der Artikel 91 und 87 a  Abs. 4 des Grundgesetzes 

sowie im Verteidigungsfall und im Spannungsfall durchgeführt wird. 

 

2. Rechtsgrundlagen 

 

a) § 27 StVO – Verbände 

(1) Für geschlossene Verbände gelten die für den gesamten Fahrverkehr einheitlich 

bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemäß. Mehr als 15 Rad 

Fahrende dürfen einen geschlossenen Verband bilden. Dann dürfen sie zu zweit 

nebeneinander auf der Fahrbahn fahren. Kinder- und Jugendgruppen zu Fuß 

müssen, soweit möglich, die Gehwege benutzen. 

(2) Geschlossene Verbände, Leichenzüge und Prozessionen müssen, wenn ihre Länge 

dies erfordert, in angemessenen Abständen Zwischenräume für den übrigen Verkehr 

frei lassen; an anderen Stellen darf dieser sie nicht unterbrechen. 

(3) Geschlossen ist ein Verband, wenn er für andere am Verkehr Teilnehmende als 

solcher deutlich erkennbar ist. Bei Kraftfahrzeugverbänden muss dazu jedes einzelne 

Fahrzeug als zum Verband gehörig gekennzeichnet sein. 

(4) Die seitliche Begrenzung geschlossen reitender oder zu Fuß marschierender 

Verbände muss, wenn nötig (§ 17 Abs. 1), mindestens nach vorn durch nicht 

blendende Leuchten mit weißem Licht, nach hinten durch Leuchten mit rotem Licht 

oder gelbem Blinklicht kenntlich gemacht werden. Gliedert sich ein solcher Verband 

in mehrere deutlich voneinander getrennt Abteilungen, dann ist jede auf diese Weise 

zu sichern. Eigene Beleuchtung brauchen die Verbände nicht, wenn sie sonst 

ausreichend beleuchtet sind. 

(5) Wer einen Verband führt, hat dafür zu sorgen, dass die für geschlossene Verbände 

geltenden Vorschriften befolgt werden. 

(6) Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden. 

 

b) § 29 StVO – Übermäßige Straßenbenutzung 

(1) aufgehoben 

(2) Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen 

werden, bedürfen der Erlaubnis. Das ist der Fall, wenn die Benutzung der Straße für 

den Verkehr wegen der Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmenden oder der 

Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge eingeschränkt wird; Kraftfahrzeuge in 
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geschlossenem Verband nehmen die Straße stets mehr als verkehrsüblich in 

Anspruch. Veranstaltende haben dafür zu sorgen, dass die Verkehrsvorschriften 

sowie etwaige Bedingungen und Auflagen befolgt werden. 

(3) Einer Erlaubnis bedarf der Verkehr mit Fahrzeugen und Zügen, deren Abmessungen, 

Achslasten oder Gesamtmassen die gesetzlich allgemein zugelassenen Grenzen 

tatsächlich überschreiten. Das gilt auch für den Verkehr mit Fahrzeugen, deren 

Bauart den Fahrzeugführenden kein ausreichendes Sichtfeld lässt. 

 

c) § 35 StVO – Sonderrechte 

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung sind die Bundeswehr, die Bundespolizei, die 

Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die Polizei und der Zolldienst befreit,  soweit 

das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist. 

(1a) Absatz 1 gilt entsprechend für ausländische Beamte, die auf Grund völkerrechtlicher 

Vereinbarungen zur Nacheile oder Observation im Inhalt berechtigt sind. 

(2) Dagegen bedürfen diese Organisationen auch unter den Voraussetzungen des 

Absatzes 1 der Erlaubnis, 

1. wenn sie mehr als 30 Kraftfahrzeuge im geschlossenen Verband (§27) fahren    

lassen wollen, 

2.  im Übrigen bei jeder sonstigen übermäßigen Straßenbenutzung mit Ausnahme der 

nach § 29 Abs. 3 Satz 2. 

(3) Die Bundeswehr ist über Absatz 2 hinaus auch zu übermäßiger Straßenbenutzung 

befugt, soweit Vereinbarungen getroffen sind. 

(4) Die Beschränkungen der Sonderrechte durch die Absätze 2 und 3 gelten nicht bei 

Einsätzen anlässlich von Unglücksfällen, Katastrophen und Störungen der 

öffentlichen Sicherheit oder Ordnung sowie in den Fällen der Artikel 91 und 87a 

Absatz 4 des Grundgesetzes sowie im Verteidigungsfall und im Spannungsfall. Für 

die Bundeswehr und die von ihr beauftragten gewerblichen 

Transportdienstunternehmen gilt Satz 1 auch im Fall einer krisenhaften Entwicklung. 

(5) Die Truppen der Vertragsstaaten des Nordatlantikpaktes sowie der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union und weiterer verbündeter Streitkräfte sowie die von den 

jeweiligen Truppen beauftragten gewerblichen Transportdienstunternehmen sind im 

Falle dringender militärischer Erfordernisse von den Vorschriften dieser Verordnung 

befreit; von den Vorschriften des § 29 allerdings nur, soweit für diese Truppen und 

diese Transportdienstunternehmen Sonderregelungen oder anderweitige 

Vereinbarungen bestehen. 

(5a) Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind von den Vorschriften dieser Verordnung 

befreit, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere 

gesundheitliche Schäden abzuwenden 

(6) Fahrzeuge, die dem Bau, der Unterhaltung oder Reinigung der Straßen und Anlagen 

im Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen und durch weiß-rot-weiße 

Warneinrichtungen gekennzeichnet sind, dürfen auf allen Straßen und Straßenteilen 

und auf jeder Straßenseite in jeder Richtung zu allen Zeiten fahren und halten, soweit 

ihr Einsatz dies erfordert, zur Reinigung der Gehwege jedoch nur, wenn die zulässige 

Gesamtmasse bis zu 2,8 t beträgt. Dasselbe gilt auch für Fahrzeuge zur Reinigung 

der Gehwege, deren zulässige Gesamtmasse 3,5 t nicht übersteigt und deren 

Reifeninnendruck nicht mehr als 3 bar beträgt. Dabei ist sicherzustellen, dass keine 
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Beschädigung der Gehwege und der darunter liegenden Versorgungsleitungen 

erfolgen kann. Personen, die hierbei eingesetzt sind oder Straßen oder in deren 

Raum befindliche Anlagen zu beaufsichtigen haben, müssen bei ihrer Arbeit 

außerhalb von Gehwegen und Absperrungen auffällige Warnkleidung tragen. 

(7) Messfahrzeuge der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 

und Eisenbahn (§ 1 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur) dürfen auf allen 

Straßen und Straßenteilen zu allen Zeiten fahren und halten, soweit ihr hoheitlicher 

Einsatz dies erfordert. 

(7a) Fahrzeuge von Unternehmen, die Universaldienstleistungen nach § 17 Absatz 1 des 

Postgesetzes erbringen oder Fahrzeuge von Unternehmen, die in deren Auftrag diese 

Universaldienstleistungen erbringen (Subunternehmer), dürfen abweichend von 

Anlage 2 Nummer 21 (Zeichen 242.1) Fußgängerzonen auch außerhalb der durch 

Zusatzzeichen angeordneten Zeiten für Anlieger- und Anlieferverkehr benutzen, 

soweit dies zur zeitgerechten Leerung von Briefkästen oder zur Abholung von Briefen 

in Universaldienstfilialen nach § 17 Absatz 1 des Postgesetzes oder diese ersetzende 

Stationen nach § 17 Absatz 2 des Postgesetzes erforderlich ist. Ferner dürfen die in 

Satz 1 genannten Fahrzeuge abweichend von § 12 Absatz 4 Satz 1 und Anlage 2 

Nummer 62 (Zeichen 283), Nummer 63 (Zeichen 286) und Nummer 64 (Zeichen 

290.1) in einem Bereich von 10 m vor oder hinter einem Briefkasten auf der Fahrbahn 

auch in zweiter Reihe kurzfristig parken, soweit dies mangels geeigneter 

anderweitiger Parkmöglichkeiten in diesem Bereich zum Zwecke der Leerung von 

Briefkästen erforderlich ist. Die Sätze 1 und 2 gelten nur, soweit ein Nachweis zum 

Erbringen der Universaldienstleistung oder zusätzlich ein Nachweis über die 

Beauftragung als Subunternehmer im Fahrzeug jederzeit gut sichtbar ausgelegt oder 

angebracht ist. § 2 Absatz 3 in Verbindung mit Anhang 3 Nummer 7 der Verordnung 

zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung 

vom 10. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2218), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. 

Dezember 2007 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist, ist für die in Satz 1 genannten 

Fahrzeuge nicht anzuwenden. 

(8) Die Sonderrechte dürfen nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden. 

(9) Wer ohne Beifahrer ein Einsatzfahrzeug der Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) führt und zur Nutzung des BOS-Funks berechtigt ist, darf 

unbeschadet der Absätze 1 und 5a abweichend von § 23 Absatz 1a ein Funkgerät 

oder das Handteil eines Funkgerätes aufnehmen und halten. 

 

d) § 44 StVO – Sachliche Zuständigkeit 

(1) Zuständig zur Ausführung dieser Verordnung sind, soweit nichts anderes bestimmt 

ist, die Straßenverkehrsbehörden. Nach Maßgabe des Landesrechts kann die 

Zuständigkeit der obersten Landesbehörden und der höheren Verwaltungsbehörden 

im Einzelfall oder allgemein auf eine andere Stelle übertragen werden. 

(2)  Die Polizei ist befugt, den Verkehr durch Zeichen und Weisungen (§ 36) und durch 

Bedienung von Lichtzeichenanlagen zu regeln. Bei Gefahr im Verzug kann zur 

Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung des Straßenverkehrs die Polizei an 

Stelle der an sich zuständigen Behörden tätig werden und vorläufige Maßnahmen 

treffen; sie bestimmt dann die Mittel zur Sicherung und Lenkung des Verkehrs.  
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(2a) Transportbegleiter nach § 1 Nummer 6 der Straßenverkehr-   

Transportbegleitungsverordnung sind befugt, den Verkehr nach Maßgabe des § 3 der 

Straßenverkehr-Transportbegleitungsverordnung zu regeln. 

(3) .Die Erlaubnis nach § 29 Absatz 2 und nach § 30 Absatz 2 erteilt die 

Straßenverkehrsbehörde, dagegen die höhere Verwaltungsbehörde, wenn die 

Veranstaltung über den Bezirk einer Straßenverkehrsbehörde hinausgeht, und die 

oberste Landesbehörde, wenn die Veranstaltung sich über den Verwaltungsbezirk 

einer höheren Verwaltungsbehörde hinaus erstreckt. Berührt die Veranstaltung 

mehrere Länder, ist diejenige oberste Landesbehörde zuständig, in deren Land die 

Veranstaltung beginnt. Nach Maßgabe des Landesrechts kann die Zuständigkeit der 

obersten Landesbehörden und der höheren Verwaltungsbehörden im Einzelfall oder 

allgemein auf eine andere Stelle übertragen werden. 

(3a) Die Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 erteilt die Straßenverkehrsbehörde, dagegen die 

höhere Verwaltungsbehörde, welche Abweichungen von den Abmessungen, den 

Achslasten, den zulässigen Gesamtmassen und dem Sichtfeld des Fahrzeugs über 

eine Ausnahme zulässt, sofern kein Anhörverfahren stattfindet; sie ist dann auch 

zuständig für Ausnahmen nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 und 5 im Rahmen einer 

solchen Erlaubnis. Dasselbe gilt, wenn eine andere Behörde diese Aufgaben der 

höheren Verwaltungsbehörde wahrnimmt.. 

(4) Vereinbarungen über die Benutzung von Straßen durch den Militärverkehr werden 

von der Bundeswehr oder den Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaaten des 

Nordatlantikpaktes oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgenommen 

Deutschland mit der obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle 

abgeschlossen. 

(5) Soweit keine Vereinbarungen oder keine Sonderregelungen für ausländische 

Streitkräfte bestehen, erteilen die höheren Verwaltungsbehörden oder die nach 

Landesrecht bestimmten Stellen die Erlaubnis für übermäßige Benutzung der Straße 

durch die Bundeswehr oder durch die Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaaten 

des Nordatlantikpaktes oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

ausgenommen Deutschland; sie erteilen auch die Erlaubnis für die übermäßige 

Benutzung der Straße durch die Bundespolizei, die Polizei und den 

Katastrophenschutz. 

 

3. Ausführung / Genehmigungsverfahren 

Die Zuständigkeiten der höheren Verwaltungsbehörde und der obersten Landesbehörde 

nach § 44 Abs. 3 S. 1 und S. 2 StVO für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 und 

nach § 30 Abs. 2 StVO werden den Straßenverkehrsbehörden übertragen. 

Örtlich zuständig ist die Straßenverkehrsbehörde, in deren Bezirk die Veranstaltung beginnt. 

Für die StädteRegion Aachen ist das A 64 – Raum, Mobilität, Klima - insbesondere die 

Arbeitsgruppe - A 64.1 Kreisstraßen und Verkehrslenkung zuständig. 

Ein entsprechender Vordruck für das Antragsverfahren ist als Anlage beigefügt. 

Der Antrag sollte mindestens 6 Wochen vor Durchführung des MOT-Marsches 

(Kraftfahrzeugmarsch) gestellt werden.  

 

Im Auftrage: 

gez. Dovern 


